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(54) VORRICHTUNG ZUM ABGEBEN VON EINEM STRUKTURFLEXIBLEN ELEMENT

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zum Abgeben von einem strukturflexiblen Element
umfassend ein Aufnahmemittel zum Aufnehmen von
mindestens einem strukturflexiblen Element und ein
Spendermittel und optional ein Aufnahmemittel zum Auf-
nehmen von mindestens einem strukturflexiblen Ele-
ment, wobei, sofern die Vorrichtung eine Aufnahmemittel
zum Aufnehmen von mindestens einem strukturflexiblen
Element umfasst, das Spendermittel mit dem Aufnahme-
mittel optional verbunden ist, und das Spendermittel eine
Spendermittelaustrittsöffnung für das strukturflexible
Element umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass die
Spendermittelaustrittsöffnung ein Führungsmittel für das
strukturflexible Element umfasst, wobei das Führungs-
mittel mit der Spendermittelaustrittsöffnung verbunden

ist, das Führungsmittel mindestens ein erstes und ein
zweites Führungsmittel umfasst, wobei das erste Füh-
rungsmittel eine Führungsmitteldurchtrittsöffnung für
das strukturflexible Element aufweist und das zweite
Führungsmittel eine Führungsmitteldurchtrittsöffnung für
das strukturflexible Element aufweist, wobei die Füh-
rungsmitteldurchtrittsöffnung des ersten Führungsmit-
tels und die Führungsmitteldurchtrittsöffnung des zwei-
ten Führungsmittels unabhängig voneinander eine läng-
lich Form aufweisen mit einer ersten Achse und einer zu
der ersten Achse im Wesentlichen senkrechten zweiten
Achse, wobei die Länge der Führungsmitteldurchtritts-
öffnung entlang der ersten Achse größer ist als die Länge
der Führungsmitteldurchtrittsöffnung entlang der zwei-
ten Achse.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zum Abgeben von einem strukturflexiblen Element.
[0002] Vorrichtungen zum Abgeben von strukturflexib-
len Elementen werden auf vielen Gebieten der Technik
verwendet, vor allem dann, wenn wiederholt und ohne
großen Aufwand Einwegartikel wie beispielsweise Pa-
piertücher oder Gummihandschuhe bereitgestellt wer-
den sollen. Dabei ist es zum einen wichtig, dass eine
große Anzahl der Einwegartikel in der Vorrichtung vor-
gehalten wird, und zum anderen, dass bei der Entnahme
des Einwegartikels aus der Vorrichtung tatsächlich je-
weils nur ein einzelner Einwegartikel ohne Beschädigung
der anderen, in der Vorrichtung bereitgestellten Einwe-
gartikel abgegeben wird und gleichzeitig die Vorausset-
zung geschaffen wird, dass der nachfolgend zu entneh-
mende Einwegartikel unter eben solchen Bedingungen
aus der Vorrichtung entnommen werden kann.
[0003] Derartige Vorrichtungen weisen ein Aufnahme-
mittel wie bspw. eine Schachtel und eine Öffnung auf,
durch die jeweils ein Einwegartikel entnommen werden
kann. Typischerweise sind die in der Vorrichtung bevor-
rateten Einwegartikel miteinander verbunden, bspw. da-
durch, dass sie an ihrem Ende eine Faltung aufweisen,
die in eine Faltung am Ende eines weiteren Einwegarti-
kels eingreift. Bei Entnahme eines ersten Einwegartikels
wird in Folge des Ineinandergreifens der beiden Faltun-
gen der nächste Einwegartikel bereits soweit aus der Öff-
nung herausgezogen, dass dieser nächste Einwegartikel
durch einfaches Ziehen aus der Öffnung und damit aus
der Vorrichtung insgesamt entnommen werden kann.
[0004] Abhängig von der Stärke der Verbindung zwi-
schen dem ersten Einwegartikel und den nächsten Ein-
wegartikel, aber auch abhängig von der Intensität, mit
der der erste Einwegartikel durch den Anwender aus der
Vorrichtung entnommen wird, kann der nächste Einwe-
gartikel unbeabsichtigterweise bereits vollständig aus
der Vorrichtung entfernt werden, was eine unnötige Ver-
schwendung darstellt. Umgekehrt ist es möglich, dass
der nächste Einwegartikel nur in so einem geringen Ma-
ße aus der Öffnung herausgezogen wird, dass es dem
Anwender nicht möglich ist, ein Ende des Einwegartikels
zu fassen und diesen aus der Vorrichtung zu entnehmen.
[0005] Den vorstehenden Unzulänglichkeiten tragen
Vorrichtungen zum Abgeben von strukturflexiblen Ele-
menten nach dem Stand der Technik dadurch Rechnung,
dass die Öffnung der Vorrichtung mit einem Führungs-
mittel für den Einwegartikel versehen ist. Dieses Füh-
rungsmittel kann beispielsweise eine über die Öffnung
der Vorrichtung angebrachte Folie sein, die der Entnah-
me des einzelnen Einwegartikels einen gewissen Wider-
stand entgegensetzt mit der Folge, dass bei übermäßiger
Kraftaufwendung bei der Entnahme des Einwegartikels
ein Teil der Kraft durch das Führungsmittel aufgenom-
men und damit ein zu weit reichendes bzw. unbeabsich-
tigtes vollständiges Entnehmen bzw. Herausziehen des
nächsten Einwegartikels verhindert wird. Umgekehrt er-

fordert das Führungsmittel einen gewissen kontrollierten
Kraftaufwand bei der Entnahme des Einwegartikels und
gewährleistet damit eine zuverlässige Entnahme aus der
Vorrichtung.
[0006] Die ein Führungsmittel aufweisenden Vorrich-
tungen zum Abgeben eines strukturflexiblen Elementes
nach dem Stand der Technik weisen dennoch Unzuläng-
lichkeiten bei der Entnahme eines strukturflexiblen Ele-
mentes auf. Insbesondere für den Fall, dass es sich bei
dem strukturflexiblen Element um ein Papier wie bei-
spielsweise ein Papierhandtuch handelt, kommt es beim
Entnehmen eines ersten Papierhandtuches zu einem
Zurückrutschen des nachfolgend zu entnehmenden Pa-
pierhandtuches, was dessen Entnahme erschwert.
[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt damit die Auf-
gabe zu Grunde, eine Vorrichtung zum Abgeben von ei-
nem strukturflexiblen Element bereitzustellen, die die
Nachteile der entsprechenden Vorrichtungen nach dem
Stand der Technik vermeidet.
[0008] Eine weitere, der vorliegenden Erfindung zu
Grunde liegenden Aufgabe besteht darin, eine Vorrich-
tung zum Abgeben von einem strukturflexiblen Element
bereitzustellen, bei dem bei Entnahme eines ersten
strukturflexiblen Elementes ein Rückrutschen eines
nachfolgend aus der Vorrichtung zu entnehmenden
strukturflexiblen Elementes verhindert wird.
[0009] Diese und weitere Aufgaben werden erfin-
dungsgemäß durch den Gegenstand des in der Anlage
beigefügten unabhängigen Anspruches gelöst; bevor-
zugte Ausführungsformen ergeben sich aus den beige-
fügten abhängigen Ansprüchen.
[0010] Diese und weitere Aufgaben werden erfin-
dungsgemäß auch durch den Gegenstand der folgenden
Ausführungsformen gelöst.

Ausführungsform 1: Vorrichtung zum Abgeben von
einem strukturflexiblen Element umfassend ein Auf-
nahmemittel zum Aufnehmen von mindestens ei-
nem strukturflexiblen Element und ein Spendermittel
und optional ein Aufnahmemittel zum Aufnehmen
von mindestens einem strukturflexiblen Element,
wobei, sofern die Vorrichtung eine Aufnahmemittel
zum Aufnehmen von mindestens einem strukturfle-
xiblen Element umfasst, das Spendermittel mit dem
Aufnahmemittel optional verbunden ist, und das
Spendermittel eine Spendermittelaustrittsöffnung
für das strukturflexible Element umfasst, dadurch
gekennzeichnet, dass die Spendermittelaustrittsöff-
nung ein Führungsmittel für das strukturflexible Ele-
ment umfasst, wobei das Führungsmittel mit der
Spendermittelaustrittsöffnung verbunden ist, das
Führungsmittel mindestens ein erstes und ein zwei-
tes Führungsmittel umfasst, wobei das erste Füh-
rungsmittel eine Führungsmitteldurchtrittsöffnung
für das strukturflexible Element aufweist und das
zweite Führungsmittel eine Führungsmitteldurch-
trittsöffnung für das strukturflexible Element auf-
weist, wobei die Führungsmitteldurchtrittsöffnung
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des ersten Führungsmittels und die Führungsmittel-
durchtrittsöffnung des zweiten Führungsmittels un-
abhängig voneinander eine länglich Form aufweisen
mit einer ersten Achse und einer zu der ersten Achse
im Wesentlichen senkrechten zweiten Achse, wobei
die Länge der Führungsmitteldurchtrittsöffnung ent-
lang der ersten Achse größer ist als die Länge der
Führungsmitteldurchtrittsöffnung entlang der zwei-
ten Achse.

Ausführungsform 2: Vorrichtung nach Ausführungs-
form 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Füh-
rungsmitteldurchtrittsöffnung so ausgeführt ist, dass
das strukturflexible Element bei Durchtritt durch die
Führungsmitteldurchtrittsöffnung auffächert.

Ausführungsform 3: Vorrichtung nach einer der Aus-
führungsformen 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet,
dass sich die Form der Führungsmitteldurchtrittsöff-
nung über die Länge der ersten Achse und/oder über
die Länge der zweiten Achse verändert, bevorzug-
terweise die Länge der zweiten Achse sich verringert
zur Mitte der Länge der ersten Achse.

Ausführungsform 4: Vorrichtung nach einer der Aus-
führungsformen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,
dass die Führungsmitteldurchtrittsöffnung spalten-
förmig ausgebildet ist, wobei die durch die Führungs-
mitteldurchtrittsöffnung ausgebildete Spalte eine
oder mehrere Verengungen aufweist.

Ausführungsform 5: Vorrichtung nach einer der Aus-
führungsformen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet,
dass die Führungsmitteldurchtrittsöffnung in Form
einer ausgeführt ist, wobei die Form ausgewählt ist
aus der Gruppe umfassend eine taillierte Form, eine
hantelförmige Form und eine Form einer liegenden
Acht.

Ausführungsform 6: Vorrichtung nach einer der Aus-
führungsformen 4 und 5, dadurch gekennzeichnet,
dass die eine oder mehrere Verengungen so aus-
gebildet sind, dass die eine oder mehreren Veren-
gungen das strukturflexible Element fassen.

Ausführungsform 7: Vorrichtung nach Ausführungs-
formen 4 und 5, dadurch gekennzeichnet, dass die
Form eine Engstelle umfasst und die Engstelle so
ausgebildet ist, dass die Engstelle das strukturfle-
xible Element fasst.

Ausführungsform 8: Vorrichtung nach einer der Aus-
führungsformen 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet,
dass das erste Führungsmittel oder ein Teil des ers-
ten Führungsmittels und/oder das zweite Führungs-
mittel oder ein Teil davon aus einem elastischen Ma-
terial, bevorzugt einem Gummimaterial hergestellt
ist, bevorzugtererweise ist das Material ein Material

mit einer Shore Härte von etwa 40 bis 60, am bevor-
zugtesten mit einer Shore Härte von etwa 60.

Ausführungsform 9: Vorrichtung nach Ausführungs-
form 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Teil des
ersten Führungsmittels und/oder der Teil des zwei-
ten Führungsmittels die eine oder mehrere Veren-
gungen und/oder die Engstelle ausbildet.

Ausführungsform 10: Vorrichtung nach einer der
Ausführungsformen 1 bis 9, dadurch gekennzeich-
net, dass die Führungsmitteldurchtrittsöffnung des
ersten Führungsmittels und die Führungsmittel-
durchtrittsöffnung des zweiten Führungsmittels
identisch ausgeführt sind, wobei bevorzugterweise
in der Vorrichtung die Führungsmitteldurchtrittsöff-
nung des ersten Führungsmittels mit der Führungs-
mitteldurchtrittsöffnung des zweiten ersten Füh-
rungsmittels fluchtet.

Ausführungsform 11: Vorrichtung nach einer der
Ausführungsformen 1 bis 10, dadurch gekennzeich-
net, dass das erste und das zweite Führungsmittel
auf der dem Aufnahmemittel zugewandten Seite des
Spendermittels angeordnet sind.

Ausführungsform 12: Vorrichtung nach einer der
Ausführungsformen 1 bis 11, dadurch gekennzeich-
net, dass das strukturflexible Element nach Durch-
tritt durch die Führungsmitteldurchtrittsöffnung des
zweiten Führungsmittels oder nach Durchtritt durch
die Führungsmitteldurchtrittsöffnung des zweiten
und des ersten Führungsmittel aufgefächert ist, und
die Spendermittelaustrittsöffnung so dimensioniert
ist, dass sie die Auffächerung des strukturflexiblen
Elementes durch die Spendermittelaustrittsöffnung
nicht beeinträchtigt.

Ausführungsform 13: Vorrichtung nach einer der
Ausführungsformen 1 bis 12, dadurch gekennzeich-
net, dass das Spendermittel eine Spendermittelhül-
se umfasst, bevorzugterweise weist die Spendermit-
telhülse einen Innendurchmesser auf, der gleich
groß ist wie oder größer ist als die Länge der Füh-
rungsmitteldurchtrittsöffnung des ersten und/oder
des zweiten Führungsmittels entlang der ersten Ach-
se.

Ausführungsform 14: Vorrichtung nach Ausfüh-
rungsform 13, dadurch gekennzeichnet, dass in der
Spendermittelhülse eine Konterhülse angeordnet
ist, wobei bevorzugterweise die Konterhülse einen
Innendurchmesser aufweist, der gleich groß ist wie
oder größer ist als die Länge der Führungsmittel-
durchtrittsöffnung des ersten und/oder des zweiten
Führungsmittels entlang der ersten Achse.

Ausführungsform 15: Vorrichtung nach Ausfüh-
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rungsform 14, dadurch gekennzeichnet, dass die
Konterhülse das erste und das zweite Führungsmit-
tel an dem Spendermittel fixiert, bevorzugterweise
so fixiert, dass die Führungsmitteldurchtrittsöffnung
des ersten und/oder des zweiten Führungsmittels in-
nerhalb der Spendermittelaustrittsöffnung angeord-
net sind.

Ausführungsform 16: Vorrichtung nach einer der
Ausführungsformen 1 bis 15, dadurch gekennzeich-
net, dass die Vorrichtung ein Aufnahmemittel zum
Aufnehmen von mindestens einem strukturflexiblen
Element umfasst, wobei bevorzugterweise das
strukturflexible Element in dem Aufnahmemittel in
einer Vielzahl enthalten ist.

Ausführungsform 17: Vorrichtung nach
Ausführungsforml6, dadurch gekennzeichnet, dass
das strukturflexible Element eine erste Achse und
eine zu der ersten Achse im Wesentlichen senkrech-
te zweite Achse aufweist, wobei das strukturflexible
Element eine Länge entlang der ersten Achse auf-
weist und an einem Ende der Länge entlang der ers-
ten Achse ein erstes weiteres strukturflexibles Ele-
ment angeordnet ist, bevorzugterweise an einem
Ender der Länge entlang der ersten Achse ein erstes
weitere strukturflexibles Element und an dem andere
Ende der Länge entlang der ersten Achse ein zwei-
tes weiteres strukturflexibles Element angeordnet
ist.

Ausführungsform 18: Vorrichtung nach Ausfüh-
rungsform 17, dadurch gekennzeichnet, dass das
strukturflexible Element mit dem ersten weiteren
strukturflexiblen Element und/oder dem zweiten wei-
teren strukturflexiblen Element durch eine lösbare
Verbindung verbunden ist.

Ausführungsform 19: Vorrichtung nach Ausfüh-
rungsform 18, dadurch gekennzeichnet, dass die
lösbare Verbindung eine Perforation ist.

Ausführungsform 20: Vorrichtung nach Ausfüh-
rungsform 18, dadurch gekennzeichnet, dass die
lösbare Verbindung eine Faltung ist.

Ausführungsform 21: Vorrichtung nach einer der
Ausführungsformen 1 bis 20, dadurch gekennzeich-
net, dass das strukturflexible Element ein Zupftuch
ist.

[0011] Genauer werden diese und weitere Aufgaben
erfindungsgemäß gelöst durch eine Vorrichtung zum Ab-
geben von einem strukturflexiblen Element umfassend
ein Aufnahmemittel zum Aufnehmen von mindestens ei-
nem strukturflexiblen Element und ein Spendermittel und
optional ein Aufnahmemittel zum Aufnehmen von min-
destens einem strukturflexiblen Element, wobei, sofern

die Vorrichtung eine Aufnahmemittel zum Aufnehmen
von mindestens einem strukturflexiblen Element um-
fasst, das Spendermittel mit dem Aufnahmemittel optio-
nal verbunden ist, und das Spendermittel eine Spender-
mittelaustrittsöffnung für das strukturflexible Element
umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass die Spendermit-
telaustrittsöffnung ein Führungsmittel für das strukturfle-
xible Element umfasst, wobei das Führungsmittel mit der
Spendermittelaustrittsöffnung verbunden ist, das Füh-
rungsmittel mindestens ein erstes und ein zweites Füh-
rungsmittel umfasst, wobei das erste Führungsmittel ei-
ne Führungsmitteldurchtrittsöffnung für das strukturfle-
xible Element aufweist und das zweite Führungsmittel
eine Führungsmitteldurchtrittsöffnung für das strukturfle-
xible Element aufweist, wobei die Führungsmitteldurch-
trittsöffnung des ersten Führungsmittels und die Füh-
rungsmitteldurchtrittsöffnung des zweiten Führungsmit-
tels unabhängig voneinander eine länglich Form aufwei-
sen mit einer ersten Achse und einer zu der ersten Achse
im Wesentlichen senkrechten zweiten Achse, wobei die
Länge der Führungsmitteldurchtrittsöffnung entlang der
ersten Achse größer ist als die Länge der Führungsmit-
teldurchtrittsöffnung entlang der zweiten Achse.
[0012] Der vorliegende Erfinder hat überraschender
Weise festgestellt, dass mit der Verwendung eines min-
destens zweistückigen Führungsmittels, bevorzugter-
weise eines zweistückigen Führungsmittels, bei Entnah-
me eines ersten strukturflexiblen Elementes aus einer
erfindungsgemäßen Vorrichtung, die mehrere derartige
strukturflexible, miteinander verbundenen Elemente ent-
hält, sichergestellt ist, dass das nachfolgend zu entneh-
mende strukturflexible Element mit der Entnahme des
ersten strukturflexiblen Elementes bereits soweit aus der
Spendermittelaustrittsöffnung herausgezogen wird,
dass es von einem Benutzer zuverlässig gegriffen wer-
den kann und insbesondere nicht zurückrutscht, und so-
mit zuverlässig aus der Vorrichtung entnommen werden
kann. Weiterhin hat der vorliegende Erfinder überra-
schender Weise festgestellt, dass mit der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung eine zuverlässige Entnahme der
strukturflexiblen Elemente unabhängig davon gewähr-
leistet ist, wie die Vorrichtung im dreidimensionalen
Raum angeordnet ist, d.h. die erfindungsgemäße Vor-
richtung kann sowohl waagrecht als auch senkrecht an-
geordnet sein. Des Weiteren hat der vorliegende Erfinder
überraschender Weise festgestellt, dass mit der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung gerade dann, wenn es sich
bei den in der Vorrichtung vorhandenen mehreren struk-
turflexiblen Elemente um Zupftücher oder Papierhand-
tücher handelt, die miteinander verbunden sind und die
Verbindung durch eine Perforation eine vorgesehene
Trennlinie aufweist, eine zuverlässige Trennung der ein-
zelnen strukturflexiblen Elemente an der vorgesehenen
Trennlinie erfolgt und damit die Integrität des einzelnen
strukturflexiblen Elementes, bspw. des einzelnen Zupf-
tuches bzw. des einzelnen Papierhandtuches, gewähr-
leistet ist.
[0013] Ohne im Folgenden darauf festgelegt sein zu
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wollen, geht der vorliegenden Erfinder davon aus, dass
mit der mindestens zweiteiligen Ausbildung des Füh-
rungsmittels der Prozess des Auffächerns des struktur-
flexiblen Elementes einhergeht. Das Auffächern des
strukturflexiblen Elementes ist insoweit von Vorteil, als
dass damit ein besonders vorteilhaftes Ergreifen des
strukturflexiblen Elements und damit Entnahme des
strukturflexiblen Elements aus der erfindungsgemäßen
Vorrichtung möglich wird. Darüber hinaus ist das Auffä-
chern des strukturflexiblen Elements auch insoweit vor-
teilhaft, als dass damit die effektiv nutzbare Oberfläche
des strukturflexiblen Elements, oder zumindest ein er-
heblicher Teil der Oberfläche, bereits mit der Entnahme
des strukturflexiblen Elementes aus der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung zur Verfügung steht und das struk-
turflexible Element nicht durch den Benutzer entfaltet
bzw. manipuliert werden muss, um diese Oberfläche be-
reitzustellen.
[0014] Weiterhin geht der vorliegende Erfinder davon
aus, dass mit der mindestens zweiteiligen Ausbildung
des Führungsmittels der Prozess des Abtrennens eines
ersten strukturflexiblen Elementes von einem aus der
Vorrichtung nachfolgend zu entnehmenden zweiten
strukturflexiblen Elementes wie folgt unterteilt werden
kann.
[0015] Das erste strukturflexible Element wird aus der
Vorrichtung durch die Spendermittelaustrittsöffnung und
damit auch durch das mindestens zweiteilige Führungs-
mittel umfassend ein erstes Führungsmittel und ein zwei-
tes Führungsmittel herausgezogen, wobei das erste
strukturflexible Element durch die Durchtrittsöffnung des
ersten Führungsmittels und des zweiten Führungsmittels
hindurchtritt. Das erste Führungsmittels ist dabei, sofern
die erfindungsgemäße Vorrichtung ein Aufnahmemittel
umfasst, näher zu dem Aufnahmemittel der Vorrichtung
angeordnet als das zweite Führungsmittel. Umfasst die
erfindungsgemäße Vorrichtung kein Aufnahmemittel,
wobei, bevorzugterweise das strukturflexible Element di-
rekt dem Spendermittel zugeführt wird, ohne dass sich
dieses als solches oder als eine Vielzahl in einem sepa-
raten Behälter oder Aufnahmemittel vorliegt, so tritt das
strukturflexible Element zuerst durch das erste Füh-
rungsmittel und dann durch das zweite Führungsmittel,
bevor es aus dem Spendermittel und genauer der Spen-
dermittelaustrittsöffnung austritt. Bevorzugterweise sind
das erste und das zweite Führungsmittel in einer Spen-
derhülse angeordnet, wobei die Spenderhülse die Spen-
dermittelaustrittsöffnung bereitstellt bzw. diese umfasst.
In einer Ausführungsform ist vorgesehen, dass mittels
einer Konterhülse das erste und das zweite Führungs-
mittel in der Spenderhülse und genauer an der Spender-
mittelaustrittsöffnung fixiert sind.
[0016] Das erste strukturflexible Mittel wird dabei so-
lange durch die Spendermittelaustrittsöffnung gezogen,
bis das nachfolgende, zweite strukturflexible Mittel so-
weit aus dem Spendermittel, bevorzugt aus der Spen-
dermittelaustrittsöffnung, herausragt, dass dieses nach
Abtrennung von dem ersten strukturflexiblen Mittel von

einem Benutzer ergriffen und nachfolgend vollständig
aus der erfindungsgemäßen Vorrichtung entnommen
werden kann. Das zweite strukturflexible Element wird
durch die Führungsmitteldurchtrittsöffnung des ersten
und/oder des zweiten Führungsmittels in seiner Position
fixiert, wobei die Fixierung bevorzugterweise im Wesent-
lichen auch aufrechterhalten wird, wenn das erste struk-
turflexible Element von dem zweiten strukturflexiblen
Element durch einen Benutzer der erfindungsgemäßen
Vorrichtung getrennt wird. Die Fixierung der Position er-
folgt dabei zumindest in dem Umfang, dass das zweite
strukturflexible Element beim Trennen von dem ersten
strukturflexiblen Element in dem Spendermittel zumin-
dest teilweise verbleibt.
[0017] In einer Ausführungsform der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung ist vorgesehen, dass diese kein Aufnah-
memittel zum Aufnehmen von mindestens einem struk-
turflexiblen Element umfasst. Bei dieser Ausführungs-
form wird das mindestens eine strukturflexible Element
direkt dem Spendermittel zugeführt, ohne dass sich die-
ses als solches oder als eine Vielzahl in einem separaten
Behälter oder Aufnahmemittel vorliegt. Das strukturfle-
xible Element kann dabei als eine Vielzahl von unterei-
nander lösbar verbundenen strukturflexiblen Elementen
vorliegen. In einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass die Vielzahl von untereinander lösbar verbundenen
strukturflexiblen Elementen in der Form einer Bahn aus
dem Material der strukturflexiblen Elemente vorliegt, wo-
bei die Bahn längenmäßig unterteilt ist, wobei die Länge
der Länge eines einzelnen strukturflexiblen Elementes
entspricht und die Länge durch eine Perforation definiert
ist, die bei dem Herausziehen eines strukturflexiblen Ele-
mentes aus der erfindungsgemäßen Vorrichtung durch-
trennt wird. Das strukturflexible Element kann dabei so
ausgeführt sein, wie im Zusammenhang mit den Ausfüh-
rungsformen der erfindungsgemäßen Vorrichtung be-
schrieben, die ein Aufnahmemittel zum Aufnehmen von
einem strukturflexiblen Element umfassen.
[0018] In einer Ausführungsform der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung zum Abgeben von einem strukturflexib-
len Element umfasst diese ein Aufnahmemittel, wobei
das Aufnahmemittel mehrere strukturflexible Elemente
enthält oder ist zumindest für die Aufnahme von mehre-
ren strukturflexiblen Elementen geeignet ist. Bevorzug-
terweise sind die strukturflexiblen Elemente miteinander
lösbar verbunden, wobei ein strukturflexibles Element
mit einem nachfolgenden strukturflexiblen Element ver-
bunden ist und, sofern vorhanden, optional auch mit ei-
nem vorangehenden strukturflexiblen Element verbun-
den ist. Bevorzugterweise beziehen sich die Begriffe vo-
rangehend und nachfolgend auf die Reihenfolge der Ent-
nahme der strukturflexiblen Elemente aus der Vorrich-
tung.
[0019] Es ist im Rahmen der vorliegenden Erfindung,
dass das Ausgangmaterial für das einzelne strukturfle-
xible Element oder die Verpackung für das Ausgangma-
terial für das einzelne strukturflexible Element als solches
ein Aufnahmemittel im Sinne der vorliegenden Erfindung
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ist.
[0020] In einer Ausführungsform der Vorrichtung zum
Abgeben von einem strukturflexiblen Element gemäß der
vorliegenden Erfindung umfasst ein Spendermittel und
ein Aufnahmemittel, wobei das Spendermittel und das
Aufnahmemittel optional miteinander verbunden sind.
[0021] In einer Ausführungsform ist vorgesehen, dass
das Spendermittel mit dem Aufnahmemittel verbunden
ist. Die Verbindung kann dabei lösbar oder nicht-lösbar
ausgebildet sein. Möglichkeiten, eine derartige Verbin-
dung lösbar auszuführen, sind dem Fachmann bekannt
und umfassen, unter anderem, eine Verbindung, die aus-
gewählt ist aus der Gruppe umfassend eine Schraubver-
bindung oder eine Steckverbindung. Möglichkeiten, eine
derartige Verbindung nicht-lösbar auszuführen, sind
dem Fachmann bekannt und umfassen unter anderem
eine Klebeverbindung. Eine nicht-lösbare Verbindung
kann des Weiteren dadurch ausgebildet sein, dass das
Spendermittel und das Aufnahmemittel im Rahmen der
Herstellung miteinander nicht-lösbar verbunden sind
bzw. werden, beispielsweise durch Herstellen im Rah-
men eines Spritzgußverfahrens; in dieser Ausführungs-
form ist die erfindungsgemäße Vorrichtung und insbe-
sondere das Spendermittel und das Aufnahmemittel als
eine Einheit und damit einstückig hergestellt.
[0022] In einer alternativen Ausführungsform ist vor-
gesehen, dass das Spendermittel nicht mit dem Aufnah-
memittel verbunden ist. Die Abgabe des strukturflexiblen
Elementes erfolgt durch das Spendermittel, wobei das
strukturflexible Element aus dem Aufnahmemittel als sol-
ches in das Spendermittel geführt ist; bevorzugterweise
ist dabei das strukturflexible Element zumindest über ei-
ne bestimmte Wegstrecke von dem Aufnahmemittel bis
zum Spendermittel frei im Raum befindlich isst, ohne
dass es dabei durch Strukturen oder Einrichtung der er-
findungsgemäßen Vorrichtung gehalten, umfasst oder
geführt ist.
[0023] Es ist im Rahmen der vorliegenden Erfindung,
dass das Aufnahmemittel und das Spendermittel der er-
findungsgemäßen Vorrichtung zum Abgeben von einem
strukturflexiblen Element zweitstückig ausgebildet sind.
In dieser Ausführungsform kann das Spendermittel im
Wesentlichen als Platte oder - ggf. passend zur Form
des Aufnahmemittels als Deckel - ausgebildet sein. Bei
der zweitstückigen Ausbildung des Aufnahmemittels
kann vorgesehen sein, dass das Aufnahmemittel mit dem
Spendermittel lösbar verbunden ist. In der Ausführungs-
form, bei der das Aufnahmemittel und das Spendermittel
zweistückig ausgebildet sind, kann vorgesehen sein,
dass das Aufnahmemittel und das Spendermittel räum-
lich getrennt angeordnet sind und, optional, keine direkte
Verbindung miteinander aufweisen. In dieser Ausfüh-
rungsform kann die Verbindung zwischen Aufnahmemit-
tel und Spendermittel durch die miteinander verbunde-
nen strukturflexiblen Elemente bspw. eine Papierrolle mit
einer in regelmäßen Abständen angebrachten Perfora-
tion hergestellt werden, wobei bevorzugterweise der Ab-
stand zwischen den angebrachten Perforationen die

Länge des einzelnen strukturflexiblen Elementes defi-
niert. Alternativ kann vorgesehen ein, dass das Aufnah-
memittel mit dem Spendermittel auch nicht lösbar ver-
bunden sein.
[0024] Es ist im Rahmen der vorliegenden Erfindung,
dass das Aufnahmemittel und das Spendermittel der er-
findungsgemäßen Vorrichtung zum Abgeben von einem
strukturflexiblen Element zusammen einteilig ausgebil-
det sind.
[0025] Gemäß der vorliegenden Erfindung ist vorge-
sehen, dass das Spendermittel der Vorrichtung zum Ab-
geben von einem strukturflexiblen Element eine Austritt-
söffnung umfasst, durch die das strukturflexible Element
aus dem Aufnahmemittel und damit der Vorrichtung ent-
nommen werden kann. Diese Austrittsöffnung des Spen-
dermittels wird hierein auch als Spendermittelaustritts-
öffnung bezeichnet. Die Spendermittelaustrittsöffnung
umfasst ihrerseits ein Führungsmittel zum Führen des
strukturflexiblen Elementes, wenn das strukturflexible
Element aus der Vorrichtung entnommen wird. In einer
Ausführungsform ist vorgesehen, dass das Führungs-
mittel ein mindestens zweiteiliges Führungsmittel ist, das
einen ersten Teil, hierin auch als erstes Führungsmittel
bezeichnet, und einen zweiten Teil, hierin auch als zwei-
tes Führungsmittel bezeichnet, umfasst.
[0026] Die Spendermittelaustrittsöffnung ist dabei be-
vorzugterweise so ausgestaltet, dass sie insgesamt grö-
ßer ist als die Durchtrittsöffnung des Führungsmittels
und, bevorzugterweise größer ist als die Durchtrittsöff-
nung des ersten und auch des zweiten Teils des Füh-
rungsmittels. In Folge dieser Ausgestaltung kommt das
strukturflexible Element bei der Entnahme aus der Vor-
richtung praktisch nicht mit der Spendermittelaustrittsöff-
nung in Kontakt, bevorzugterweise zumindest nicht so in
Kontakt, dass das Entnahmeverhalten und/oder das Auf-
fächern des strukturflexiblen Elementes durch die Spen-
dermittelaustrittsöffnung beeinträchtigt wird. Die Ausge-
staltung der Spendermittelaustrittsöffnung dient bevor-
zugterweise vor allem dazu, ein Widerlager bzw. Aufla-
gefläche für das Führungsmittel bereitzustellen. In einer
Ausführungsform ist vorgesehen, dass die Form der
Spendermittelaustrittsöffnung der Durchtrittsöffnung des
ersten Teils (auch als Führungsmitteldurchtrittsöffnung
des ersten Führungsmittels bezeichnet) und/oder des
zweiten Teils des Führungsmittels (auch als Führungs-
mitteldurchtrittsöffnung des zweiten Führungsmittels be-
zeichnet) grundsätzlich folgt, muss dies aber nicht.
[0027] Möglichkeiten, eine Verbindung zwischen dem
Führungsmittel und der Spendermittelaustrittsöffnung
lösbar auszuführen, sind dem Fachmann bekannt und
umfassen, unter anderem, eine Verbindung, die ausge-
wählt ist aus der Gruppe umfassend eine Schraubver-
bindung oder eine Steckverbindung. Es ist auch im Rah-
men der vorliegenden Erfindung, dass die Verbindung
dadurch ausgebildet ist, dass das Führungsmittel gegen
die Spendermittelaustrittsöffnung gepresst oder ge-
drückt ist. Letzteres kann bspw. dadurch ausgebildet
sein, dass das Spendermittel eine Spendermittelhülse
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aufweist, und das Führungsmittel mit einer Konterhülse
in der Spendermittelhülse fixiert ist, so dass bevorzug-
terweise das Führungsmittel an der Spendermittelaus-
trittsöffnung anliegt oder dort fixiert ist. In einer Ausfüh-
rungsform ist vorgesehen, dass die Spendermittelhülse
ein Gewinde umfasst und die Konterhülse ein dazu kom-
plementäres Gewinde umfasst, so dass die Spenderhül-
se und die Konterhülse miteinander durch die Gewinde
verbunden sein können. Möglichkeiten, eine derartige
Verbindung nicht-lösbar auszuführen, sind dem Fach-
mann bekannt und umfassen unter anderem eine Kle-
beverbindung. Eine nicht-lösbare Verbindung kann des
Weiteren dadurch ausgebildet sein, dass die Spender-
mittelaustrittsöffnung und das Führungsmittel im Rah-
men der Herstellung miteinander nicht-lösbar verbunden
sind bzw. werden, beispielsweise durch Herstellen im
Rahmen eines Spritzgussverfahrens; in dieser Ausfüh-
rungsform ist die erfindungsgemäße Vorrichtung und ins-
besondere das Spendermittel und das Führungsmittel
als eine Einheit und damit einstückig hergestellt
[0028] Gemäß der vorliegenden Erfindung ist vorge-
sehen, dass das Führungsmittel mit der Auftrittsöffnung
des Spendermittels verbunden ist. Es ist dabei im Rah-
men der vorliegenden Erfindung, dass das Führungsmit-
tel und das Spendermittel zweistückig ausgebildet sind,
wobei das Führungsmittel und das Spendermittel entwe-
der lösbar oder nicht lösbar miteinander verbunden sind.
[0029] Es ist auch im Rahmen der vorliegenden Erfin-
dung, dass das Führungsmittel und das Spendermittel
zusammen einteilig ausgebildet sind.
[0030] Es ist im Rahmen der vorliegenden Erfindung,
dass in der erfindungsgemäßen Vorrichtung das erst
Führungsmittel relativ näher zu dem Aufnahmemittel
oder der Vielzahl von strukturflexiblen Elementen, die
nicht in einem Aufnahmemittel enthalten sind, angeord-
net ist als das zweite Führungsmittels Entsprechend wird
ein strukturflexibles Element bei der Entnahme aus der
Vorrichtung zuerst mit dem ersten Führungsmittel in Kon-
takt kommen bzw. durch die Führungsmitteldurchtritts-
öffnung des ersten Führungsmittels hindurchtreten und
danach mit dem zweiten Führungsmittel in Kontakt kom-
men bzw. durch die Führungsmitteldurchtrittsöffnung
des zweiten Führungsmittels hindurchtreten.
[0031] In einer bevorzugten Ausführungsform ist vor-
gesehen, dass das mindestens zweistückige Führungs-
mittel auf der Seite des Spendermittels angeordnet ist,
die dem Aufnahmemittel oder der Vielzahl von struktur-
flexiblen Elementen, die nicht in einem Aufnahmemittel
enthalten sind, zugewandt ist. Bei dieser Ausführungs-
form ist somit vorgesehen, dass das mindestens zwei-
stückige Führungsmittel von dem Spendermittel in Rich-
tung des Aufnahmemittels oder der Vielzahl von struk-
turflexiblen Elementen, die nicht in einem Aufnahmemit-
tel enthalten sind, angeordnet ist, insbesondere dann,
wenn die erfindungsgemäße Vorrichtung so ausgeführt
ist, dass sie eine im Wesentlichen geschlossene Form
aufweist und die einzige Öffnung zur Umgebung die
Spendermittelaustrittsöffnung mit den daran angeordne-

ten weiteren Mitteln ist. Bei dieser Ausführungsform ist
somit das mindestens zweistückige Führungsmittel in-
nerhalb der Vorrichtung angeordnet.
[0032] In einer alternativen Ausführungsform ist vor-
gesehen, dass das mindestens zweistückige Führungs-
mittel auf der Seite des Spendermittels angeordnet ist,
die dem Aufnahmemittel oder der Vielzahl von struktur-
flexiblen Elementen, die nicht in einem Aufnahmemittel
enthalten sind, abgewandt ist. Ist die erfindungsgemäße
Vorrichtung so ausgeführt ist, dass sie eine im Wesent-
lichen geschlossene Form aufweist und die einzige Öff-
nung zur Umgebung die Spendermittelaustrittsöffnung
mit den daran angeordneten weiteren Mitteln ist, dann
ist bei dieser Ausführungsform das Führungsmittel au-
ßerhalb der Vorrichtung angeordnet.
[0033] Schließlich ist in einer Ausführungsform vorge-
sehen, dass ein Teil des mindestens zweistückigen Füh-
rungsmittels auf der dem Aufnahmemittel oder der Viel-
zahl von strukturflexiblen Elementen, die nicht in einem
Aufnahmemittel enthalten sind, zugewandten Seite des
Spendermittels angebracht ist und der andere Teil des
mindestens zweistückigen Führungsmittels auf der dem
Aufnahmemittel oder der Vielzahl von strukturflexiblen
Elementen, die nicht in einem Aufnahmemittel enthalten
sind, abgewandten Seite des Spendermittels angebracht
ist. Bei dieser Ausführungsform ist damit vorgesehen,
dass ein Teil, genauer das erste Führungsmittel inner-
halb der Vorrichtung und der andere Teil, genauer das
zweite Führungsmittel außerhalb der Vorrichtung ange-
ordnet ist, wenn die erfindungsgemäße Vorrichtung so
ausgeführt ist, dass sie eine im Wesentlichen geschlos-
sene Form aufweist und die einzige Öffnung zur Umge-
bung die Spendermittelaustrittsöffnung des Spendermit-
tels mit den daran angeordneten weiteren Mitteln ist.
[0034] Das mindestens zweistückige Führungsmittel
kann aus einer Vielzahl von Materialien hergestellt sein,
sofern diese erlauben, dass die vorstehend beschriebe-
ne Wirkung des ersten und des zweiten Führungsmittels
eintritt, d.h. die Stoppwirkung und die Fixierungswirkung
auf das strukturflexible Element. Bevorzugterweise ist
das erste Führungsmittel und/oder das zweite Führungs-
mittel aus einem elastischen Material, bevorzugterweise
einem gummiartigen Material oder Gummi selbst herge-
stellt. Es ist dabei bevorzugt, dass sowohl das erste und
das zweite Führungsmittel aus einem solchen Material
hergestellt sind, bevorzugterweise aus dem gleichen Ma-
terial hergestellt sind. Es ist jedoch auch im Rahmen der
vorliegenden Erfindung, dass das erste und das zweite
Führungsmittel aus unterschiedlichen Materialien herge-
stellt sind. In einer Ausführungsform ist vorgesehen, dass
das erste Führungsmittel etwas weniger elastisch oder
flexibel ausgeführt ist als das Führungsmittel. In einer
Ausführungsform ist vorgesehen, dass die Oberflächen-
beschaffenheit des ersten Führungsmittels verschieden
ist von der Oberflächenbeschaffenheit des zweiten Füh-
rungsmittels. Ein Parameter, der geeignet ist, die vorste-
hende unterschiedliche Oberflächenbeschaffenheit zu
bedingen, ist die Rauheit der Oberfläche und/oder des
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Materials des ersten und/oder des zweiten Führungsmit-
tels.
[0035] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zum Abge-
ben eines strukturflexiblen Elementes umfasst mindes-
tens ein erstes Führungsmittel mit einer Durchtrittsöff-
nung, hierin auch als Führungsmitteldurchtrittsöffnung
des ersten Führungsmittels bezeichnet, und ein zweites
Führungsmittel mit einer Durchtrittsöffnung, hierin auch
als Führungsmitteldurchtrittsöffnung des zweiten Füh-
rungsmittels bezeichnet. In einer Ausführungsform ist
vorgesehen, dass die Führungsmitteldurchtrittsöffnung
des ersten Führungsmittel and die Führungsmitteldurch-
trittsöffnung des zweiten Führungsmittels gleich ausge-
staltet sind. In einer alternativen Ausführungsform ist vor-
gesehen, dass die Führungsmitteldurchtrittsöffnung des
ersten Führungsmittel and die Führungsmitteldurchtritt-
söffnung des zweiten Führungsmittels verschieden aus-
gestaltet sind.
[0036] In einer bevorzugten Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Vorrichtung ist vorgesehen, dass die
Führungsmitteldurchtrittsöffnung des ersten Führungs-
mittels und die Führungsmitteldurchtrittsöffnung des
zweiten Führungsmittels miteinander fluchten. In einer
besonders bevorzugten Ausführungsform ist dabei vor-
gesehen, dass die Führungsmitteldurchtrittsöffnung des
ersten Führungsmittels und die Führungsmitteldurchtritt-
söffnung des zweiten Führungsmittels identisch ausge-
bildet sind.
[0037] In einer Ausführungsform der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung ist vorgesehen, dass die Führungsmit-
teldurchtrittsöffnung eine Form aufweist, die verschieden
ist von einer runden Form. In einer Ausführungsform der
erfindungsgemäßen Vorrichtung ist vorgesehen, dass
sich die Form der Führungsmitteldurchtrittsöffnung durch
eine erste Achse und eine zweite Achse definiert wird,
wobei die erste Achse und die zweite Achse senkrecht
zu einander sind. Bevorzugterweise ist die Länge der
Führungsmitteldurchtrittsöffnung entlang der ersten
Achse größer als die Länge der Führungsmitteldurchtritt-
söffnung entlang der zweiten Achse. In einer besonders
bevorzugten Ausführungsform ist dabei vorgesehen,
dass die Führungsmitteldurchtrittsöffnung so ausgebil-
det ist, dass die die Führungsmitteldurchtrittsöffnung de-
finierende Umfangslinie keine Winkel ausbildet; dabei ist
bevorzugt, dass die Umfangslinie aus geraden und bo-
genförmigen oder ausschliOelich aus bogenförmigen
Abschnitten besteht.
[0038] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist vorgesehen, dass sich die Form der Führungs-
mitteldurchtrittsöffnung über die Länge der ersten Achse
und/oder über die Länge der zweiten Achse verändert.
Dabei ist besonders bevorzugt, dass sich die Länge der
Öffnung entlang der zweiten Achse verringert.
[0039] In einer weiteren Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung ist vorgesehen, dass die
Führungsmitteldurchtrittsöffnung spaltenförmig ausge-
bildet ist, wobei bevorzugterweise die Spalte eine oder
mehrere Verengungen oder Engstellen aufweist. In einer

Ausführungsform ist vorgesehen, dass das ein struktur-
flexibles Mittel von dieser einen oder mehreren Engstel-
len hinsichtlich seiner Position fixiert wird und dadurch
sichergestellt ist, dass mit der Entnahme eines ersten zu
entnehmenden strukturflexiblen Element das nachfol-
gend zu entnehmende strukturflexible Element bereits
soweit aus der Spendermittelaustrittsöffnung herausge-
zogen ist oder wird, dass es von einem Benutzer zuver-
lässig ergriffen werden kann und insbesondere nicht hin-
ter die Spendermittelaustrittsöffnung zurückrutscht. In ei-
ner weiteren Ausführungsform ist vorgesehen, dass die
eine oder mehrere Verengungen oder Engstellen in der
Führungsmitteldurchtrittsöffnung das Auffächern des zu
entnehmenden strukturflexiblen Elementes bedingen.
[0040] Die eine oder mehreren Verengungen oder
Engstellen sind in einer Ausführungsform dadurch aus-
gebildet, dass die Führungsmitteldurchtrittsöffnung eine
taillierte Form aufweist, in Form einer Acht vorliegt oder
hantelförmig ausgebildet ist.
[0041] In einer Ausführungsform ist vorgesehen, dass
das erste und/oder das zweite Führungsmittel, bevorzug-
terweise sowohl das erste und das zweite Führungsmittel
aus einem elastischen Material hergestellt sind. Bevor-
zugterweise ist das elastische Material ein Gummimate-
rial. Das Gummimaterial weist bevorzugterweise eine
Shore Härte von etwa 40 bis 70, bevorzugterweise eine
von 40 bis 60 und am bevorzugtesten von 60 auf. In einer
Ausführungsform ist vorgesehen, dass lediglich ein Teil
des ersten und/oder zweiten Führungsmittel aus einem
derartigen Material hergestellt ist, wobei bevorzugterwei-
se der Teil des ersten und/oder zweiten Führungsmittels
jener Teil ist, der die eine oder mehreren Verengungen
oder Engstellen der Führungsmitteldurchtrittsöffnung
ausbildet.
[0042] In einer Ausführungsform ist vorgesehen, dass
der erste Teil des Führungsmittels das strukturflexible
Element fixiert. Die Fixierung des strukturflexiblen Ele-
mentes ist dabei so, dass es ohne Anwendung einer zu-
sätzlichen Kraft von außen, bspw. durch einen Anwen-
der, der das strukturflexible Element aus der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung entnehmen möchte, zu keiner, zu-
mindest zu keiner wesentlichen Änderung der Positio-
nierung des strukturflexiblen Elementes in der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung bzw. in dem Führungsmittel
und genauer in dem ersten Teil des Führungsmittels
kommt. Es ist jedoch im Rahmen der vorliegenden Er-
findung, dass zumindest eine gewisse Beeinflussung der
Form des strukturflexiblen Elementes auch durch den
zweiten Teil des Führungsmittels erfolgt. Dies ist insbe-
sondere dann der Fall, wenn die Breite des strukturfle-
xiblen Elementes größer ist als die Breite der Austritts-
öffnung des Spendermittels und/oder die Breite des ers-
ten und/oder des zweiten Teils des Führungsmittels.
[0043] In einer Ausführungsform ist vorgesehen, dass
das strukturflexible Element ein Einwegartikel ist. In einer
Ausführungsform ist vorgesehen, dass das strukturfle-
xible Element ein Zupftuch ist. In einer alternativen Aus-
führungsform ist vorgesehen, dass ein Papierhandtuch
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ist.
[0044] Es ist im Rahmen der vorliegenden Erfindung,
dass die lösbare Verbindung zwischen zwei strukturfle-
xiblen Elementen eine Performation ist, die in das Mate-
rial eingebracht ist, aus dem die zwei strukturflexiblen
Elemente hergestellt sind. Alternativ kann die lösbare
Verbindung auch aus einer Faltung des ersten struktur-
flexiblen Elementes und einer Faltung des zweiten struk-
turflexiblen Elementes ausgebildet sein, die in für den
Fachmann geläufiger Art und Weise ineinandergreifen.
[0045] In einer Ausführungsform ist vorgesehen, dass
die in der erfindungsgemäßen Vorrichtung und bevor-
zugterweise in dem Aufnahmemittel derselben enthalte-
nen mehreren strukturflexiblen Elemente als Stapel oder
als Rolle vorliegen, wobei die strukturflexiblen Elemente
des Stapels bzw. der Rolle lösbar miteinander verbunden
sind.
[0046] Die vorliegende Erfindung wird im Folgenden
anhand der beigefügten Figuren erläutert, aus denen
sich weitere Vorteile, Merkmale und Ausführungsformen
der Erfindung ergeben.
[0047] Dabei zeigt

Fig. 1 einen Querschnitt einer schematischen Dar-
stellung einer erfindungsgemäßen Vorrich-
tung;

Fig. 2 eine Aufsicht auf eine schematische Darstel-
lung einer erfindungsgemäßen Vorrichtung;

Fig. 3 eine Aufsicht auf einen ersten Teil des Füh-
rungsmittels 5 und einen zweiten Teil eines
Führungsmittels, wie es in einer Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung verwendet ist;

Fig. 4 eine Explosionszeichnung einer Ausführungs-
form eines Spendermittels einer erfindungsge-
mäßen Vorrichtung; und

Fig. 5 eine schematische Darstellung einer erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung.

[0048] Fig. 1 zeigt einen Querschnitt einer schemati-
schen Darstellung einer erfindungsgemäßen Vorrich-
tung 1 zum Abgeben von einem strukturflexiblen Ele-
ment. Die Vorrichtung zum Abgeben von einem struktur-
flexiblen Element 1 umfasst ein Aufnahmemittel 2 zur
Aufnahme einer Vielzahl von strukturflexiblen Elementen
und ein Spendermittel 3 mit einer Spendermittelaustritt-
söffnung 4, durch das ein strukturflexibles Element 7 aus
der Vorrichtung 1 entnommen werden kann. In dem
Spendermittel 3 ist ein Führungsmittel 5 angeordnet um-
fassend einen ersten Teil 5a und einen zweiten Teil 5b.
[0049] Fig. 2 zeigt eine Aufsicht auf eine schematische
Darstellung der erfindungsgemäßen Vorrichtung 1. Auf
dem Aufnahmemittel 2 liegt das Spendermittel 3 mit sei-
ner Spendermittelaustrittsöffnung 4 auf. Durch die Spen-
dermittelaustrittsöffnung 4 ist der zweite Teil 5b des Füh-

rungsmittels 5 mit einer Führungsmitteldurchtrittsöffnung
6b sichtbar, die hantelförmig ausgebildet ist. Der gerade
Bereich zwischen den kreisförmigen Enden der Füh-
rungsmitteldurchtrittsöffnung stellt dabei eine Veren-
gung der Führungsmitteldurchtrittsöffnung, die dem Fi-
xieren des strukturflexiblen Mittels dient. Diese Veren-
gung dient des Weiteren dem Verhindern eines unkont-
rollierten Zurückrutschens des strukturflexiblen Mittels
hinter die Spendermittelaustrittsöffnung 4 in Richtung
des Aufnahmemittels 2 mit der Folge, dass dieses nicht
mehr von einem Benutzer ergriffen werden kann, sie
dient auch dem Verhindern eines unkontrollierten, typi-
scherweise vollständigen Austretens oder Herausruts-
chens des strukturflexiblen Mittels aus der Spendermit-
telaustrittsöffnung 4 mit der Folge, dass das strukturfle-
xible Element unnötigerweise aus der Vorrichtung 1 ent-
fernt ist.
[0050] Fig. 3A zeigt eine Aufsicht auf den zweiten Teil
5b des Führungsmittels 5 und Fig. 3B eine Aufsicht auf
den ersten Teil 5a des Führungsmittels 5.
[0051] Die in Fig. 3A gezeigte Durchtrittsöffnung 6b
des zweiten Teils 5b des Führungsmittels 5 weist eine
hantelförmige Form auf, wobei die Öffnung der Füh-
rungsmitteldurchtrittsöffnung 6b in der Mitte am gerings-
ten ist und sich die Begrenzungslinien bzw. Teile der Um-
fangslinie der Führungsmitteldurchtrittsöffnung 6b fast
berühren, so dass es zu einem Klemmen und damit Fi-
xieren des strukturflexiblen Elementes 7 wie bspw. eines
Zupftuches kommt, das damit in der Verengung der Füh-
rungsmitteldurchtrittsöffnung 6b fixiert wird. Die Position
des strukturflexiblen Elementes ändert sich erst dann än-
dern, wenn eine äußere Kraft aufgewandt wird, die die
Kraft überwindet, mit der das strukturflexible Element in
der Führungsmitteldurchtrittsöffnung 6b festgehalten
wird, beispielsweise die Kraft, mit der ein Benutzer der
Vorrichtung an dem geklemmten strukturflexiblen Ele-
ment zieht.
[0052] Die in Fig. 3B gezeigte Führungsmitteldurch-
trittsöffnung 6a des ersten Teils 5a des Führungsmittels
5 ist länglich und so ausgebildet, dass dem Herausziehen
eines strukturflexiblen Elementes 7 aus der Vorrichtung
1 durch die Führungsmitteldurchtrittsöffnung 6a nur eine
Kraft entgegenwirkt, die nicht ausreichend ist, um die lös-
bare Verbindung zwischen zwei mit einander verbunde-
nen strukturflexiblen Elementen zu lösen. In einer alter-
nativen Ausführungsform ist das zweite Führungsmittel
5a identisch aufgebaut wie das zweite Führungsmittel
5b, insbesondere was die Führungsmitteldurchtrittsöff-
nung 6a anbelangt. Diese alternative Ausführungsform
der Führungsmitteldurchtrittsöffnung 6a des ersten Teils
5a des Führungsmittels 5 ist in Fig. 3C gezeigt. In der
Vorrichtung 1 sind die Führungsmitteldurchtrittsöffnun-
gen 6b und 6a so angeordnet, dass diese fluchten.
[0053] Fig. 4 zeigt eine Explosionszeichnung einer
Ausführungsform eines Spendermittels 3 der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung 1. Das Spendermittel 3 umfasst
eine Spenderhülse 3a mit einer Spendermittelaustritts-
öffnung 4 und einem Außengewinde 3aa, einen Gummi-
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ring 3b, eine Gewindemutter 3c, eine Konterhülse 3d mit
einem zum Außengewinde 3aa korrespondierenden In-
nengewinde und eine Abdeckführungshülse 3e. Das sol-
chermaßen aufgebaute Spendermittel 3 kann direkt in
ein Aufnahmemittel 2 eingeschraubt werden. Alternativ
kann das solchermaßen aufgebaute Spendermittel 3 an
einer Oberfläche befestigt werden und das Aufnahme-
mittel räumlich getrennt angeordnet sein.
[0054] Das zweiteilige Führungsmittel 5 umfasst einen
ersten Teil 5a und einen zweiten Teil 5b. Sowohl der
erste Teil 5a als auch der zweite Teil 5b weisen eine
Durchtrittsöffnung 6a und 6b auf.
[0055] Fig. 5 zeigt eine schematische Darstellung der
erfindungsgemäßen Vorrichtung 1. Das Spendermittel
3, welches einen in Fig. 4 beschriebenen Aufbau auf-
weist, ist an einer vertikalen Oberfläche 8, bspw. einer
Wand, angebracht. Ein Zupftuch 7 ragt aus der Austritt-
söffnung 4 des Spendermittels 3 heraus und kann in die-
ser Position, die im Wesentlichen durch die Führungs-
mitteldurchtrittsöffnung 6b des zweiten Führungsmittels
5b definiert ist, durch den Anwender oder Benutzer be-
quem und aufgefächert entnommen werden. Es wird an-
erkannt werden, dass die genaue Form des strukturfle-
xiblen Elementes 7, das aus der Spendermittelaustritts-
öffnung 4 herausragt, in Abhängigkeit von der Flexibilität
und/oder Elastizität des Materials, aus dem das struktur-
flexible Element hergestellt ist, auch durch die Ausge-
staltung insbesondere die Form der Durchtrittsöffnung
6b des zweiten Führungsmittels 5b und/oder der Spen-
dermittelaustrittsöffnung 4 bestimmt wird.
[0056] Das in der dargestellten Ausführungsform als
Papierrolle ausgeführte Material für das strukturflexible
Element, welches in dieser Ausführungsform ein Zupf-
tuch 7 ist, aus dem das einzelne Element bzw. Zupftuch
durch die erfindungsgemäße Vorrichtung 1 durch Abrei-
ßen erhalten wird, liegt in einem separaten Aufnahme-
mittel 2 vor. Es ist im Rahmen der vorliegenden Erfin-
dung, dass das Ausgangmaterial für das einzelne struk-
turflexible Element 7 oder die Verpackung für das Aus-
gangmaterial für das einzelne strukturflexible Element 7
als solches ein Aufnahmemittel im Sinne der vorliegen-
den Erfindung ist. Es ist ebenso im Rahmen der Erfin-
dung, dass das Ausgangsmaterial nicht in einem weite-
ren Behältnis oder einer Verpackung bereitgestellt ist; in
diesem Fall umfasst die Vorrichtung zum Abgeben von
einem strukturflexiblen Element lediglich ein Spender-
mittel.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Abgeben von einem strukturflexib-
len Element umfassend ein Aufnahmemittel zum
Aufnehmen von mindestens einem strukturflexiblen
Element und ein Spendermittel und optional ein Auf-
nahmemittel zum Aufnehmen von mindestens ei-
nem strukturflexiblen Element, wobei, sofern die
Vorrichtung eine Aufnahmemittel zum Aufnehmen

von mindestens einem strukturflexiblen Element um-
fasst, das Spendermittel mit dem Aufnahmemittel
optional verbunden ist, und das Spendermittel eine
Spendermittelaustrittsöffnung für das strukturflexib-
le Element umfasst, dadurch gekennzeichnet,
dass die Spendermittelaustrittsöffnung ein Füh-
rungsmittel für das strukturflexible Element umfasst,
wobei das Führungsmittel mit der Spendermittelaus-
trittsöffnung verbunden ist, das Führungsmittel min-
destens ein erstes und ein zweites Führungsmittel
umfasst, wobei das erste Führungsmittel eine Füh-
rungsmitteldurchtrittsöffnung für das strukturflexible
Element aufweist und das zweite Führungsmittel ei-
ne Führungsmitteldurchtrittsöffnung für das struktur-
flexible Element aufweist, wobei die Führungsmittel-
durchtrittsöffnung des ersten Führungmittels und die
Führungsmitteldurchtrittsöffnung des zweiten Füh-
rungsmittels unabhängig von einander eine länglich
Form aufweisen mit einer ersten Achse und einer zu
der ersten Achse im Wesentlichen senkrechten
zweiten Achse, wobei die Länge der Führungsmit-
teldurchtrittsöffnung entlang der ersten Achse grö-
ßer ist als die Länge der Führungsmitteldurchtritts-
öffnung entlang der zweiten Achse.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Führungsmitteldurchtrittsöff-
nung so ausgeführt ist, dass das strukturflexible Ele-
ment bei Durchtritt durch die Führungsmitteldurch-
trittsöffnung auffächert.

3. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 2, da-
durch gekennzeichnet, dass sich die Form der
Führungsmitteldurchtrittsöffnung über die Länge der
ersten Achse und/oder über die Länge der zweiten
Achse verändert, bevorzugterweise die Länge der
zweiten Achse sich verringert zur Mitte der Länge
der ersten Achse.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Führungsmittel-
durchtrittsöffnung spaltenförmig ausgebildet ist, wo-
bei die durch die Führungsmitteldurchtrittsöffnung
ausgebildete Spalte eine oder mehrere Verengun-
gen aufweist.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Führungsmittel-
durchtrittsöffnung in Form einer ausgeführt ist, wobei
die Form ausgewählt ist aus der Gruppe umfassend
eine taillierte Form, eine hantelförmige Form und ei-
ne Form einer liegenden Acht.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 4 und 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die eine oder mehre-
re Verengungen so ausgebildet sind, dass die eine
oder mehreren Verengungen das strukturflexible
Element fassen.
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7. Vorrichtung nach der Ansprüche 4 und 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die Form eine Engstelle um-
fasst und die Engstelle so ausgebildet ist, dass die
Engstelle das strukturflexible Element fasst.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass das erste Führungs-
mittel oder ein Teil des ersten Führungsmittels
und/oder das zweite Führungsmittel oder ein Teil da-
von aus einem elastischen Material, bevorzugt ei-
nem Gummimaterial hergestellt ist, bevorzugterer-
weise ist das Material ein Material mit einer Shore
Härte von etwa 40 bis 60, am bevorzugtesten mit
einer Shore Härte von etwa 60, bevorzugterweise
ist der Teil des ersten Führungsmittels und/oder der
Teil des zweiten Führungsmittels die eine oder meh-
rere Verengungen und/oder die Engstelle ausbildet.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Führungsmittel-
durchtrittsöffnung des ersten Führungsmittels und
die Führungsmitteldurchtrittsöffnung des zweiten
Führungsmittels identisch ausgeführt sind, wobei
bevorzugterweise in der Vorrichtung die Führungs-
mitteldurchtrittsöffnung des ersten Führungsmittels
mit der Führungsmitteldurchtrittsöffnung des zwei-
ten ersten Führungsmittels fluchtet.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass das erste und das
zweite Führungsmittel auf der dem Aufnahmemittel
zugewandten Seite des Spendermittels angeordnet
sind.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass das strukturflexible
Element nach Durchtritt durch die Führungsmittel-
durchtrittsöffnung des zweiten Führungsmittels oder
nach Durchtritt durch die Führungsmitteldurchtritts-
öffnung des zweiten und des ersten Führungsmittel
aufgefächert ist, und die Spendermittelaustrittsöff-
nung so dimensioniert ist, dass sie die Auffächerung
des strukturflexiblen Elementes durch die Spender-
mittelaustrittsöffnung nicht beeinträchtigt.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass das Spendermittel ei-
ne Spendermittelhülse umfasst, bevorzugterweise
weist die Spendermittelhülse einen Innendurchmes-
ser auf, der gleich groß ist wie oder größer ist als die
Länge der Führungsmitteldurchtrittsöffnung des ers-
ten und/oder des zweiten Führungsmittels entlang
der ersten Achse, wobei bevorzugterweise in der
Spendermittelhülse eine Konterhülse angeordnet
ist, wobei bevorzugterweise die Konterhülse einen
Innendurchmesser aufweist, der gleich groß ist wie
oder größer ist als die Länge der Führungsmittel-
durchtrittsöffnung des ersten und/oder des zweiten

Führungsmittels entlang der ersten Achse, noch be-
vorzugtererweise die Konterhülse das erste und das
zweite Führungsmittel an dem Spendermittel fixiert,
bevorzugterweise so fixiert, dass die Führungsmit-
teldurchtrittsöffnung des ersten und/oder des zwei-
ten Führungsmittels innerhalb der Spendermit-
telaustrittsöffnung angeordnet sind.

13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung ein
Aufnahmemittel zum Aufnehmen von mindestens ei-
nem strukturflexiblen Element umfasst, wobei bevor-
zugterweise das strukturflexible Element in dem Auf-
nahmemittel in einer Vielzahl enthalten ist, wobei be-
vorzugtererweise das strukturflexible Element eine
erste Achse und eine zu der ersten Achse im We-
sentlichen senkrechte zweite Achse aufweist, wobei
das strukturflexible Element eine Länge entlang der
ersten Achse aufweist und an einem Ende der Länge
entlang der ersten Achse ein erstes weiteres struk-
turflexibles Element angeordnet ist, bevorzugterwei-
se an einem Ender der Länge entlang der ersten
Achse ein erstes weitere strukturflexibles Element
und an dem andere Ende der Länge entlang der ers-
ten Achse ein zweites weiteres strukturflexibles Ele-
ment angeordnet ist.

14. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das strukturflexible Element mit dem
ersten weiteren strukturflexiblen Element und/oder
dem zweiten weiteren strukturflexiblen Element
durch eine lösbare Verbindung verbunden ist, wobei
bevorzugterweise die lösbare Verbindung eine Per-
foration oder eine Faltung ist.

15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass das strukturflexible
Element ein Zupftuch ist.
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